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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.09.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

bei den Starkregenereignissen Anfang Juni 2024 in Erfurt ist es auch zu Schäden an städtischen 

Gebäuden gekommen. 

 

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Wie hoch schätzt die Verwaltung die entstandenen Schäden an städtischen Gebäuden 

durch Starkregenereignisse in diesem Jahr in Euro ein? 

2. Verfügt die Stadt Erfurt derzeit über Gebäudeversicherungen, die auch Schäden durch 

Starkregenereignisse reguliert? 

3. Wie plant die Stadtverwaltung den Versicherungsschutz ihrer Gebäude hinsichtlich 

Starkregenereignisse zu verändern? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

05.09.2024, gez. i. A. xxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Hose 
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